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1. Zweck 

Ziel dieser Richtlinie für die Gestaltung der allgemein zugänglichen Bereiche der 

Technischen Universität Graz (TU Graz) ist die Schaffung eines gleichartigen 

Erscheinungsbildes (Corporate Design der TU Graz) und die Wiedererkennung 

der allgemein zugänglichen Bereiche der TU Graz (mit der Zuordnung 90000, wie 

insb Gänge, Foyers, Seminarräume, Hörsäle) in allen Gebäuden der TU Graz. 

2. Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für sämtliche allgemein zugängliche, keiner  

Organisationseinheit (OE) der TU Graz zugeordneten, Bereiche in allen 

Gebäuden der TU Graz. 

Diese Richtlinie gilt auf unbestimmte Zeit. 

3. Verteiler 

An alle Mitarbeiter/innen der TU Graz im Wege des TU4U. 

4. Gegenseitige Beziehungen 

Nicht den Organisationseinheiten (OEs) der TU Graz zugeordnete Flächen 

werden von der OE Gebäude und Technik bewirtschaftet, wobei die Ausstattung 

dieser Bereiche in Abstimmung mit dem Zentralen Informatikdienst (ZID) immer 

unter Bedachtnahme auf die Interessen der TU Graz sowie deren Betrieb erfolgt. 

Allfällige Vorschläge von Nutzer/innen werden von der OE Gebäude und Technik 

auf deren Umsetzbarkeit geprüft und gegebenenfalls bestmöglich berücksichtigt. 

Allgemeiner Hinweis: Im Falle des Nichteinhaltens von Vorschriften durch eine 

OE der TU Graz haftet diese OE dem Rektorat im Innenverhältnis für alle dadurch 

verursachten Schäden. 

5. Mitgeltende Unterlagen 

Hausordnung der TU Graz 

Allgemeine Brandschutz- und Fluchtwegebestimmungen usw. der TU Graz 

Richtlinie für die Durchführung von Veranstaltungen an der TU Graz 

Werberichtlinie der TU Graz 

6. Prozessverantwortlichkeit 

Leitung der OE Gebäude und Technik (95040)  
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7. Gestaltungsrichtlinie 
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